
   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 

A m t s b l a t t  

                                           Nr. 11 | Freitag, 21. März 2025 

Sitzung des Stadtrates am Freitag, 28.03.2025 um 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 

Tagesordnung 
 

1. Umbesetzung von Stadtratsausschüssen, von Aufsichtsräten im Konzern der Städtischen Werke 
und des Zweckverbandes der Sparkasse 
 

2. Bebauungsplanverfahren S-121-25 "Gewerbepark West- östliche Erweiterung",  
Aufstellungsbeschluss 
 

3. Jahresrechnung 2024; Bildung von Haushaltsresten 
 

4. 5. Änderungssatzung zur Erweiterung des Sanierungsgebietes "SAN 0 - Altstadt Schwabach" 
Beschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes durch Satzung 
 

5. Ersatzneubau und Erweiterung Johannes-Helm-Schule mit 2-fach Turnhalle;  
Anhebung des Kostenrahmens 
 

6. Zusammenfassung Konzept zur aktiven Personalkostensteuerung bei der Stadt Schwabach 
 

7. Bebauungsplan VEP S-X-18, 1. Änderung "Stadtgold – Stadtquartier ehem.  
Fabrikgelände Niehoff an der Fürther Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan 
- Aufstellungsbeschluss, Beschluss über die Billigung des Bebauungsplans und die  
öffentliche Auslegung 

 

Stadt Schwabach, 20.03.2025 

 

Peter Reiß 

Oberbürgermeister 

 

Vergabe von Bauleistungen und Leistungen durch die Stadt Schwabach 

 
Die Vergabe folgender Lieferungen, Leistungen und Dienstleistungen ist beschlossen worden und wird hiermit 
bekannt gegeben: 

Art der Lieferung bzw. Leistung Auftrag erteilt an: Beschluss durch 
Ausschuss 

Datum 

Umbau und Erweiterung 
Pavillons Christian-Maar-Schule, 
Vergabe von Planungsleistungen - 
Objektplanung 

Dipl. Ing. Stefan 
Ritzer 
Beratende Ingeni-
eure VDI/BYIK Bau 
Gewerbepark 9 
91785 Pleinfeld 

Planungs- und Bau-
ausschuss 

10.12.2024 

 
Stadt Schwabach, 20.03.2025 

 

Dr. Maximilian Hartl 

Referent für Umwelt und Gebäudemanagement 
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

Umbau einer Kunstmühle in ein Mehrfamilienwohnhaus (6 WE), Tektur zur Baugenehmigung 

vom 29.09.2023, Az. 271/2022, hier: Einbau von 2 Loggien im DG., bauliche Änderungen auf 

dem Anwesen Dietersdorfer Str. 41, Gemarkung Wolkersdorf, Flur Nr. 299/1 310/1 

in Schwabach 

  
Bekanntmachung der Stadt Schwabach vom 21.03.2025 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 14.03.2025, BV-Nr. 385 / 2024 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. 
 
Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Schwabach vom 21.03.2025 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Str. 6/8 eingesehen werden. Auch kann 
eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der Rechts-
mittelfrist (siehe Rechtsbehelfs-belehrung) schriftlich angefordert werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach,  
Hausanschrift: Promenade 24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die Ge-
richte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Verbindlich-
keit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Stadt Schwabach, 14.03.2025 

 

Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 

http://www.vgh.bayern/
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Am 01.04.2025 wird die Hundesteuer 2025 fällig. 

 
Die zu zahlenden Beträge sind den zuletzt zugestellten Bescheiden zu entnehmen und auf Konten der Stadt 
Schwabach zu überweisen oder einzuzahlen. 
 
Dabei sind unbedingt Adresse, Personenkontonummer und Forderungsart anzugeben. 
 
Verrechnungsschecks sind an die Stadtkasse Schwabach zu senden. Ein Begleitschreiben erübrigt sich, 
wenn der Scheck die vorgenannten Angaben enthält. Bareinzahlungen sind in der Stadtkasse nicht möglich. 
 
Die Stadtkasse weist darauf hin, dass bei Zahlung mit Verrechnungsschecks eine wirksame Zahlung erst 3 
Tage nach Eingang des Schecks bei der Stadtkasse als rechtzeitig gilt (Neufassung des § 224 Abs. 2 Nr. 
1 AO), d.h. Scheckzahler müssen den Zugang der Schecks 3 Tage vor Fälligkeit der Hundesteuern bei der 
Stadtkasse sicherstellen. 
 
Bei nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Zahlung ist für jeden angefangenen Monat ein Säumniszu-
schlag von 1 v.H. des auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren abgerundeten rückständigen Betrages zu 
entrichten. 
 
Um Fristversäumnis zu vermeiden, empfehlen wir, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
 
Antragsformulare sind im Internet unter www.Schwabach.de / „Bürger-Service“/ „Online-Dienste“ abruf-
bar. Auf Wunsch werden die Formulare auch zugesandt. Auskunft erhalten Sie bei der Stadtkasse Schwabach 
Telefon 860-254 und -354. 
 
Stadt Schwabach; 03.01.2025 
 
  
Stefanie Rother 
Stadtkämmerin 
 
 

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des 

Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes 

zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -) 

Bekanntmachung und Ladung 

 

Flurneuordnung und Dorferneuerung Regelsbach Gemeinde Rohr, Landkreis Roth 

 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Regelsbach gehörenden Grund stücke und die ihnen gleichstehen-

den Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. Diese findet unter der Leitung 

des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken statt am: 

Donnerstag, 10.04.2025, um 19:30 Uhr 

Ort: Haus für Kinder, Hengdorfer Straße 35, 91189 Rohr-Regelsbach. 

 

Tagesordnung 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft und des Wahlverfahrens 

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter 

3. Allgemeine Aussprache 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am 

Verfahren besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Neuwahl des 

Vorstandes beteiligen. 

 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 

und deren Stellvertreter auf je 8 festgesetzt. 

 

Fortsetzung auf Seite 4 

http://www.schwabach.de/
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Fortsetzung von Seite 3 

 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 

16 Personen wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig. 

 

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften sicherzustellen, wurde durch das Amt für Ländli-

che Entwicklung Mittelfranken für die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vorstandes bestimmt, dass im 

Verfahren 

je 4 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für die Ortschaft Regelsbach/Zwieselhof 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für die Ortschaft Hengdorf 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter für die Ortschaft Nehmsdorf 

zu wählen sind. 

 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehören-

den Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer 

hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer 

sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. 

Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht 

des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so 

müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden. 

 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche 

Vollmacht vorzulegen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer 

oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht 

selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmächti-

gen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist. 

 

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesen-

den Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten. 

 

Ansbach, 25.02.2025 

 

Klaus Hochreiner 

Baurat 


